
Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH 
 

Entgeltverzeichnis für die Benutzung von Zugtrassen 
sowie der sonstigen Anlagen und Einrichtungen 

 
Stand: 12.12.2010 

 
a) Bedarfstrassen/ 
Gelegenheitsverkehr  
(Preiskategorie B) 
 

Grundpreis je Zug-km 3,10 € 
für einen Zug bis zu 12 Radsätzen 
zuzüglich ab 13 Radsätzen 
je Radsatz 0,26 € 
 

b) Regelzugtrassen 
Preisnachlass gem. 
§ 23 EIBV 
(Preiskategorie R) 

Auf die Bestellung von Regelzugtrassen die im 
Rahmen des Netzfahrplan innerhalb einer 
Fahrplanperiode gelten wird ein Nachlass von 5 
% auf die Preise nach Buchstabe a) gewährt. 

c) Stornoentgelte  
(Preiskategorie S) 

ab dem 30. Tag vor dem Verkehrstag bis 24 Std. 
vor der Abfahrtzeit 25 % des Trassenpreises 
nach Buchstabe a) oder b) 
 
unter 24 Std. bis 12 Std. vor der Abfahrtzeit 50 % 
des Trassenpreises nach Buchstabe a) oder b) 
 
unter 12 Std. vor der Abfahrzeit 100 % des 
Preises nach Buchstabe a) oder b) 
 

d) Kurzfristbepreisung  
(Preiskategorie K) 

Für Bestellungen unter 24 Std. vor Abfahrzeit 
erheben wir einen Zuschlag von 25 % auf die 
Preise nach Buchstabe a) 



e) Sonstige Anlagen  
und Einrichtungen  

Für die Benutzung von Bahnhofs- und anderen 
Gleisen usw. über die für Zugbildung bzw. 
Zugauflösung hinausgehende Zeit 
je Gleisanlage  
für 1 Wagen 25,00 € 
für 2 Wagen 50,00 € 
3 Wagen u. mehr 75,00 €  
 
Die Preise gelten für max. 2 Werktage (außer Sa) 
Ab dem 3. Tag werden 50 % der vorstehend 
genannten Beträge berechnet. 
Für langfristige Abstellungen können besondere 
Vereinbarungen getroffen werden 

f) Trassenstudie und  
Fahrplananpassungen  

Für eine Trassenstudie oder eine 
Fahrplananpassung (Neu- / Umstrukturierung) 
berechnen ein einmaliges Entgelt von 50,00 € je 
Vorgang 

g) Besondere 
aufwendige  
Bearbeitung  

Zugtrassen für Züge, die einer besonderen 
Planung bedürfen (z. B. Fahrten mit 
Dampflokomotiven usw. oder für Züge mit 
besonderen Anforderungen an die Infrastruktur, 
LÜ usw.) unterliegen einer besonderen 
Bearbeitung. Hierfür berechnen wir ein 
einmaliges Entgelt von 100,00 € je Vorgang. 

h) Schriftliche 
Übersendung  
Regelwerk  

Für die schriftliche Erstellung und Übersendung 
von Vorschriften wie SbV etc. erheben wir pro 
Vorgang eine pauschale von 5,00 € 

i) Besetzung 
Zugleitung  
außerhalb der  
Streckenöffnungs 
zeiten  

Für die Besetzung der Zugleitung im Bahnhof 
Hoya außerhalb der Streckenöffnungszeiten 
berechnen wir pro Std. 42,00 €. Die 
Mindestbestellzeit beträgt 3 Stunden. 

j) Beistellung Lotse  
 

Für die Gestestellung eines Lotsen berechnen 
wir pro Std. 40,00 €. Die Mindestbestellzeit 
beträgt 3 Stunden. 

Alle Preise verstehen sich netto, zzgl. der gesetzlichen 
Umsatzsteuer 
 


